Aktuelle Debatten – Fragen zu Migration aus der Sicht der Politikwissenschaften – Johnston-Arthur, Valchars

ALLGEMEINES

Migration ist ein globales Phänomen. 

Sie steht mit folgendem in vielfacher Wechselwirkung:

· Kolonialen Vermächtnissen

· Internationalen Machtasymmetrien 

· Geopolitischer Dominanz 

· Kapitalistischer Weltökonomie.

Migration bildet sich in unterschiedlichen „nationalen Situationen“ verschiedener (europäischer) Staaten jeweils unterschiedlich ab. Trotz der Globalisierung von Migration entsteht keine Uniformität. 

Zur Steigerung der Wählerstimmen und Erregung von Aufmerksamkeit wird das Thema Migration immer wieder im Wahlkampf verwendet. 

Migration ist zum einen Gegenstand der politischen Auseinandersetzung und der Reglementierung, zum anderen Gegenstand der medialen Berichterstattung und der wissenschaftlichen Forschung. 

TEXTFRAGEN

1) Laut Gutiérrez Rodríguez bedeutet in der Gegenwart von Migration zu sprechen: "die europäische Gesellschaft mit ihren kolonialen Genealogien zu konfrontieren." Was möchte Gutiérrez Rodríguez damit ausdrücken? 

Wird mit dem Thema Migration zu undifferenziert umgegangen und primär als „historischer Normalfall“ der unpolitischen menschlichen Wandelungsprozesse gesehen, so werden die spezifischen lokalen, historisch tradierten sowie die global wirkenden Machtverhältnisse ausgeblendet. 

Die heutigen Migrationen aus der südlichen Peripherie in die westlichen Metropolgesellschaften sind v. a. Folge postkolonialer Konstellation und Ausdruck ungleichgewichtiger Globalisierung, die durch koloniale Expansionen, historische Ungleichstrukturen der kapitalistischen Weltökonomie, geopolitischen Dominanzen und soziale Konflikte ausgelöst wurde.  

2) Wodurch ist die europäische Asyl- und Migrationspolitik geprägt und wie hat sich diese entwickelt?

Der Prozess der Dekolonisierung ist bis heute nicht abgeschlossen. Die in ihm eingebettete Historie der Versklavung und Kolonisierung hat die Machtasymmetrien internationaler Beziehungen als auch „die postkolonialen Beziehungen zwischen Organisation der Arbeit und Migrationsregimes“ geprägt.

Der Slogan „We are here, because you were there!“ wurde von der Schwarzen Bewegung in Großbritannien propagiert und zeigt die Zusammenhänge zwischen Kolonialisierung und Migration. 

Laut Hall definiert „schwarz“ als politische Selbstdefinition die gemeinsame Erfahrung von Marginalisierung und Rassismus. 

Für die Gemeinschaften aus Südostasien, Karibik & Afrika wurde „schwarz“ zu einer organisierten Kategorie für eine neue Widerstandspolitik. 
Die heutigen migrationspolitischen Debatten und rassistischen Diskurse, welche im Laufe der Geschichte stark angewachsen sind, wurden geformt durch 

· identitätsstiftende Glorifizierung des „europäischen Unternehmens“ der Kolonisation als christlicher Zivilisationsmission und

· Damit verbundener Zelebrierung der rassifizierten Überlegenheit des europäischen Zivilisationsmodells 

Die europäische Migrations- und Asylpolitik ist durch eine hohe Priorität der Bekämpfung irregulärer Migration ausgezeichnet. Die Verknüpfung von Fragen der Sicherheit mit Fragen der Migration ist hier ein zentrales Element. 

Während die EU seit der Osterweiterung ihre Binnengrenzen zunehmend abgebaut hat, werden die Außengrenzen mit politischer Kraft weiterhin aufgebaut und militarisiert. So starben viele Menschen zwischen 1993 & 2010 beim Versuch in die EU zu flüchten.

Um dem entgegenzuwirken, wurden Grenzkontrollen und die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Schlüsselländern (wie Marokko, Tunesien & Libyen) verstärkt sowie die europäische Agentur FRONTEX geschaffen. Dennoch nahm die Zahl die sterbenden Flüchtlinge an der europäischen Außengrenze nicht ab.

Wichtige historische Fakten:

· 1992: Festlegung einer gemeinsamen EU-Asyl- und Migrationspolitik im unterzeichneten Vertrag von Maastricht.

· 1997: „Vergemeinschaftung“ der EU-Asyl- und Migrationspolitik im Amsterdamer Vertrag

· 2000: Inkrafttreten der EURODAC-Verordnung – System zum Vergleich von Fingerabdrücken von AsylwerberInnen & irregulären MigrantInnen 

Das Informationsbüro des EU-Parlaments unterteilt die EU-Asyl- und Migrationspolitik in drei Phasen:

· 1957-1990: Einleitung einer koordinierten Politik der Mitgliedstaaten

· 1990-1997: Einleitung zwischenstaatlicher Zusammenarbeit 

· seit 1997: Einleitung und Ausbau supranationaler Zusammenarbeit & Etablierung von Migrationspolitik als gemeinschaftliches Politikfeld

3) Wie hat sich die österreichische Migrationsgeschichte gestaltet?


Österreich möchte sich selbst nicht als Einwanderungsland verstehen, obwohl es eines ist. 

Von der Zeit der k.u.k. Doppelmonarchie bis heute sind Kontinuitäten in Bezug auf Ansätze der staatlichen (Nicht-)Regulierung von Zuwanderung zu konstatieren. 

Das Heimatrecht, die Armenfürsorge und das Schubwesen haben die Abschiebung von dauerhaft arbeitslosen MigrantInnen ermöglicht. Der Status der daraus entstandenen migrantischen Unterschicht war von Rechtsunsicherheit geprägt.

Bundesgesetz vom 19. Dezember 1925 – Inlandarbeiterschutzgesetz:
Nach Bauböck hat die Erste Republik mit dem Inlandarbeiterschutzgesetz den Grundstein für die heutige Regulierung der Ausländerbeschäftigung gelegt. Die zeitweilige Beschäftigung ausländischer Arbeiter und Angestellten wurde durch die massive Arbeitslosigkeit der 1920er Jahre beschränkt. Bis heute ist dieses System der Beschäftigungsbewilligung aufrecht – war es ursprünglich als temporär konzipierte Maßnahme gedacht.  

1960er Jahre: 

Dieses Jahrzehnt war vom Wirtschaftswachstum geprägt. Österreich musste, um die Arbeitsmigration anzukurbeln, Abkommen mit anderen Ländern (Raab-Olah-Abkommen’61; Spanien’62, Türker’64 & Jugoslawien’66 ( Anwerbeabkommen) schließen, da sie sehr schleppend verlief.

1970er Jahre - „Ölschock“ 1973:

Der Konjunkturrückgang in W-Europa führte zum Abbau der MigrantInnenbeschäftigung und in Österreich zum Anwerbestopp sowie zu Neuzugangsbeschränkungen jener zum Arbeitsmarkt. 

1970er Jahre – Erlass des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 1976:

Österreich und Deutschland haben während des Wirtschaftswachstums der 1960er Jahre und durch erhöhte Nachfrage an billigen Arbeitskräften, „Gastarbeiter“ in ihre Länder geholt. Jedoch war es nicht Teil des Konzeptes, dass jene auf Dauer blieben. Die Gastarbeiterpolitik führte zur Verfestigung der ethnischen Distanz und scheiterte kläglich. 

Das Ausländerbeschäftigungsgesetz hielt an der gescheiterten Gastarbeiterpolitik der 60er Jahre fest: Ausländer wurden als Verschubmasse am Arbeitsmarkt behandelt, d.h. sie wurden dort eingesetzt, wo man sie gerade benötigte. An einer Regelung der Neuzugänge und an der Integration vorhandener MigrantInnen wurde nicht gearbeitet. Folgen hiervon waren eine ethnische Segmentierung des einheimischen Arbeitsmarktes sowie extreme Abhängigkeit der Ausländer gegenüber den Arbeitgebern. 

Weiteres kam es zum Familiennachzug und zur dauerhaften Niederlassung der MigrantInnen, da der Staat die neuerlichen Einreisebedingungen erschwert hat. 

Das zentrale Problemthema ist in Österreich die Integration bzw. Nicht-Integration von MigrantInnen. Zwar wird auf die „ethnische Vielfalt“ in der Donaumonarchie verwiesen, doch auch hier war die „Assimilation“ Bedingung für die Integration und den sozialen Aufstieg. 

4) Wie kann das Näheverhältnis von Migrationspolitik und Migrationsforschung beschrieben werden und wie ist dieses zu beurteilen?

1990er Jahre: 

Gegen Mitte der 90er intensivierte sich die Zusammenarbeit zwischen Migrationsforschung und Migrationspolitik. 

Ein komplexes Verhältnis von finanzieller Abhängigkeit, ideologischer Nähe, wechselseitigem Versuch der Beeinflussung, Nutzbarmachung und Instrumentalisierung ist entstanden. 

Die Hälfte der Migrations- und Integrationsforschungen werden in Österreich durch Drittmittel finanziert.
Die Förderstellen stehen unter direkten oder indirekten politischem Einfluss – finanzierte Forschung sollte daher den Förderstellen wunschgemäß „anwendungsorientiert“ und „unmittelbar verwertbar“ sein. 

Die Migrationsforschung sollte das Bild der Politik als irrationale Politik aufgrund eines Faktenmangels ändern und die rationale Politikgestaltung und wissenschaftliche Expertise fördern. Ihr Mainstream distanziert sich vom assimilatorisch verstandenen Integrationsbegriff und betont die „Wechselseitigkeit“ eines solchen Prozesses. Dennoch kann sie nicht mit ihrer Kritik den der Integrationsdebatte inhärenten methodologischen Nationalismus überwinden. 

In Verbindung mit der Forderung nach einer „gezielten“ und „geregelten“ Einwanderung wird die Migrationspolitik als Managementaufgabe gedacht, die den Aspekten der Nützlichkeit unterliegt und nach „sachlichen“ und „objektiven“ Kriterien zu erfolgen habe.  

Eine kritische Migrationsforschung sollte sich von einer politisierten, ideologisierten „Problemlösungswissenschaft“ distanzieren und ihren Blick als umfassende Gesellschaftskritik auf folgendes fokussieren und an deren Thematisierung arbeiten: 

· globale Zusammenhänge

· bestehende Macht- und Herrschaftsverhältnisse 

· etablierte Ausbeutungs- und Unterdrückungsstrukturen 

